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Vorbemerkung

Die vorliegende Studie stellt die überarbeitete Fassung eines Gutachtens dar, das 
ich für den Landtag von Nordrhein-Westfalen (NRW) angefertigt und in einer 
Arbeitsgruppe des Landtags im Juni 2013 vorgestellt habe. Auftraggeber der Studie 
war das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Leiter der Abteilung I der 
Landtagsverwaltung, Dr. Hans-Josef Thesling. Ich danke dem Landtag NRW – ins-
besondere Dr. Hans-Josef Thesling – für den Auftrag, den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe für die anregende Diskussion und Peter Rütters für Hinweise und Kritik. 
Außerdem zu danken habe ich Dr. Andreas Beierwaltes ‒ er hat die Untersuchung 
in das Programm des Verlages Springer VS aufgenommen ‒ sowie Stefanie Loyal, 
die die Fertigstellung ebenso kenntnisreich wie geduldig betreut hat.

Der Anlass der Untersuchung verweist darauf, dass der Band auch Handlungs-
empfehlung sein will. Zumindest richtet er sich nicht nur an ein fachwissenschaft-
liches Publikum, sondern ebenso an politische Entscheidungsträger. Unterstellt ist 
damit ein Doppeltes: Die Landesparlamente haben eine Zukunft. Und die Zukunft 
ist gestaltbar!
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1

Einleitung

W. Reutter, Zur Zukunft des Landesparlamentarismus, 
DOI 10.1007/978-3-658-04582-1_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

1

Landesparlamente haben ihre Zukunft hinter sich! Das jedenfalls ist die ganz über-
wiegende Auffassung sowohl in der politischen Publizistik als auch in der einschlä-
gigen wissenschaftlichen Literatur. Wie meist vertritt Hans-Herbert von Arnim 
auch in dieser Debatte eine Radikalposition. Für ihn ist – jedenfalls „bei Lichte“ 
besehen – der Landesparlamentarismus bereits abgeschafft.1 Für von Arnim er-
füllen Landesparlamente keine substanziellen Aufgaben; sie laufen im Grunde leer 
und dienen nur noch dazu, Politikern Einkünfte und Pfründe zu verschaffen. Dies 
mag in der pointierten Radikalität, wie sie von Arnim stets zu eigen ist, übertrieben 
erscheinen, und zu Recht wirft man von Arnim vor, dass er mit seiner Kritik weit 
über das Ziel hinausschießt und dadurch Parteien-, Parlaments- und sogar Demo-
kratieverdrossenheit stärkt. Doch auch weniger radikale Autoren zeichnen von der 
Gegenwart der Landesparlamente ein düsteres Bild, das sich noch mehr verdunkelt, 
wenn es die Zukunft zeigen soll.2 Umfragen bestätigen diese kritischen Positionen. 
Danach hatten 2013 lediglich 39 % von 1001 befragten wahlberechtigten Bürgern 
und Bürgerinnen in Nordrhein-Westfalen „großes Vertrauen“ in den Landtag.3

Ungeachtet dieser verbreiteten Auffassungen, die den Landesparlamenten seit 
Mitte der 1950er Jahre einen gestaltenden Einfluss auf die Landespolitik abspre-
chen und ihnen keine Zukunft einräumen, bestehen diese regionalen Vertretungs-
körperschaften weiterhin. Sie haben sogar, wie die weitere Untersuchung zeigen 
wird, in mancherlei Hinsicht Kompetenzen gewinnen können. In diesem Ausei-
nandertreten von wissenschaftlich diagnostizierter Einflusslosigkeit der Landes-
parlamente einerseits und deren Beharrungsvermögen andererseits spiegelt sich 
aber keineswegs nur die Schwierigkeit, diese Institutionen adäquat einzuordnen 
und zu bewerten. Vielmehr zeigt sich darin auch, dass Landesparlamente durchaus 

1 H.H. v. Arnim, Vom schönen Schein 2002, S. 162.
2 Vgl. dazu: W. Reutter, Föderalismus 2008, S. 22 ff. m. w. N.
3 Forsa, Das Land 2013, S. 2 und 9.


